
 

 

 
 

Amtsgericht Lingen (Ems) 

- Pressestelle - 

 

 

  

 

 

11.03. - 15.03.2024 
- 11. KW, Stand: 07.03.2024 – 

 

Terminvorschau für die Presse 
- Öffentliche Sitzungen des Schöffen- und Jugendschöffengerichts - 

 

 
11.03.2024 

 

09.00 Uhr 

 

Saal Z 16 

 

gegen R.  

 

wegen räuberischen 

Diebstahls in Tateinheit 

mit Körperverletzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2024 

 

11.00 Uhr 

 

Saal Z 16 

 

gegen C. 

 

wegen unerlaubten 

Handeltreibens mit 

Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge 

 

 

Schöffengericht 

 Vorsitzender: Richter Kienle  

  

Räuberischer Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung? 

 

Der Angeklagte R. soll sich am 07.07.2023 mit einem Fahrradanhänger, in 

dem sich seine beiden Kinder befunden hätten, in einen Supermarkt in 

Lingen begeben haben. 

Ihm wird vorgeworfen, dort diverse Waren im Wert von insgesamt 42,96 

Euro in ein Gepäckfach des Anhängers gesteckt und anschließend den 

Kassenbereich passiert zu haben, um die Waren ohne Bezahlung 

mitzunehmen. 

Als die Auszubildende D., die das Mitnehmen der Waren bemerkt habe, ihn 

nach dem Passieren angesprochen habe, soll der Angeklagte sich mit dem 

Anhänger an ihr vorbei Richtung Ausgangstür gedrängt haben, wobei er die 

Stoßstange des Anhängers mit Wucht gegen die Schienbeine der 

Auszubildenden gestoßen habe, so dass diese einen Bluterguss erlitten habe. 

Durch sein aggressives Verhalten sei es dem Angeklagten schließlich 

gelungen, sich mit der Beute zu entfernen. 

 

Zu dem Termin sind neben den üblichen Beteiligten 4 Zeugen und ein 

Dolmetscher geladen. 

 

 

 

 

Schöffengericht 

 Vorsitzender: Richter Kienle  

  

Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer 

Menge? 

 

Am 04.04.2022 sollen im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung einer 

gemeinsam von dem Angeklagten C. mit dem gesondert verfolgten K. 

bewohnten Wohnung in Lingen in dem Zimmer des C. diverse 

Betäubungsmittel, Behältnisse sowie eine Soft-Air-Waffe sowie in der 

gemeinsam bewohnten Küche eine Feinwaage mit Marihuana-Anhaftungen, 

eine Scherer und eine gelbe Sack-Folie aufgefunden und sichergestellt 

worden sein. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2024 

 

13.00 Uhr 

Saal Z 16 

 

gegen Sch.  

 

wegen Verbreitung, 

Erwerb und Besitz 

kinderpornographischer 

Schriften? 

 

Insgesamt habe es sich um 108,84 g netto Marihuana mit einer enthaltenen 

Wirkstoffmenge von 15,35 g THC gehandelt, die der Angeklagte zum 

gewinnbringenden Weiterverkauf in seinem Zimmer verwahrt habe. 

 

Zu dem Termin ist neben den üblichen Beteiligten 1 Zeuge geladen. 

 

 

 

 Schöffengericht 

 Vorsitzender: Richter Kienle  

 

 
Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer 
Schriften?  
 
1. und 2.:  
 
Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 05.12.2019 und 
17.09.2021 jeweils mittels WhatsApp ein kinderpornographisches 
Video an einen anderen Kontakt übersandt zu haben.  
 
3.  
 
Am 28.10.2021 soll der Angeklagte das obige Video mittels face-
book hochgeladen und auf seinem öffentlichen Profil geteilt haben. 
  
4. 
  
Anlässlich einer Durchsuchung am 01.03.2022 sollen bei dem An-
geklagten mindestens 12 kinderpornographische Dateien 
aufgefunden worden seien. Der Angeklagte soll sich die Dateien 
mit Hilfe seines Smartphone Galaxy von anderen 
Internetbenutzern übermittelt haben lassen oder diese selbst aus 
dem Internet heruntergeladen und auf seinem Handy gespeichert 
haben.  
 

 

 
 

Hauptverhandlungstermine müssen manchmal kurzfristig aufgehoben oder verschoben werden müssen. Wenn 

Sie an dem Termin teilnehmen möchten, empfiehlt sich daher eine Nachfrage in der zuständigen Geschäftsstelle: 

Jugendschöffengericht:  0591 8049 310 

Schöffengericht:   0591 8049 314. 

 

Kontakt: 

Ri`inAG Dr. Bettina Mannhart 

Telefon: 0591-8049-201 

Telefax: 0591-8049-444 

E-Mail: Bettina.Mannhart@justiz.niedersachsen.de 

 


